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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

Die Abgeordneten zum Nationalrat PILZ und Freunde haben am 

22.11.1990 unter Nr. 42/J an mich eine schriftliche parlamentari­

sche Anfrage betreffend "Übergriffe der Polizei und Gendarmerie u 

gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Wie lautet der Polizeibericht über nachstehend mit Datum, 

Opfer und Ortsangabe bezeichneten Vorfall? 

2. Wurde gegen in diesen Vorfall verwickelte Beamte Strafanzei­

ge erstattet? 

3. Falls Strafverfahren gegen in den Vorfall verwickelte Beamte 

stattfanden, wie endeten diese Verfahren in erster, wie in 

zweiter Instanz? 

4. Falls es rechtskräftige Verurteilungen von in diese Verfah­

ren verwickelte Beamten gab, welche dienstrechtlichen Konse­

quenzen wurden gezogen? 

5. Falls es zu Versetzungen von Beamten kam, in welche Kommissa­

riate bzw. Gendarmerieposten erfolgten diese? 
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6. Wurde ~egen den Beschwerdeführer in Zusammenhane mit der 

Strafanzeige gegen die Polizeibeamten strafrechtliche 

Schritte eineeleitet? 

7. Bejahendenfalls: Nach welchen Bestimmungen des Strafgesetzbu­

ches wurden strafrechtliche Schritte gegen den Beschwerdefüh­

rer eingeleitet? 

Vorfall: September 1990 

Ort: Mistelbach/Niederösterreich 

Laut "Nö-ANZEIGER" vom 12.9.1990 " rutschte einem Gendarmen des 

Gendarmeriepostens Mistelbach die Hand bei einem Verhör aus ... " 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Aufgabe der Sicherheitsexekutive ist es, die Rechtsordnung in den 

Bereichen durchzusetzen, in denen der Gesetzgeber dies im Interes­

se der Allgemeinheit vorgesehen hat. Die Sicherheitsexekutive hat 

daher vor allem das Leben, die Gesundheit und das Eigentum der 

Bürger zu schützen sowie die Freiheit und den Frieden in der 

Gemeinschaft zu gewährleisten; die Tatsache, daß ihre Arbeit und 

damit selbstverständlich auch ihre Fehlleistun~en im Einzugsbe­

reich besonders sensibler und schützenswerter Güter wie jener der 

persönlichen Freiheit und der körperlichen Unversehrtheit gelei­

stet wird, macht es erforderlich, bei Ausbildung und Dienstauf­

sicht ständig bemüht zu sein, damit die Effizienz der Sicherheits­

behörden gewahrt und doch die Belastung der Betroffenen durch 

Grundrechtseingriffe so gering wie möglich gehalten werden kann. 

Ich bin daher seit Übernahme der Verantwortung im Innenressort 

bestrebt, Vorwürfe, die gegen Beamte erhoben werden, rasch und 

unvoreingenommen prüfen zu lassen, damit unwahre Anschuldigungen 

so schnell wie möglich als solche erkannt und Beamte, die sich 

Fehlleistungen zu Schulden haben kommen lassen, zur Verantwortung 

gezogen werden. Dies hat auch die Volksanwaltschaft in ihrem 

letzten Bericht bestätigt, in dem sie ausgeführt hat, daß im 

Innenressort im Falle von Mißhandlungsvorwürfen, die "objektiv 

erforderlichen sicherheitsbehördlichen Erhebungen durchgeführt 

werden". Es kann somit keine Rede davon sein, daß Angehöriee der 
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Sicherheitsexekutive, die sich einer Mißhandlung schuldig machen, 

"fast nie mit straf- oder disziplinarrechtlicher Verfolgung rech­

nen müssen". Allerdings mUß ich auch anläßlich dieser Anfrage 

darauf hinweisen, daß für Beamte, gegen die ein Mißhandlungsvor­

wurf erhoben wird, der in der Verfassung (Art 6 Abs 2 EMRK) veran­

kerte Grundsatz de~ Unschuldsvermutung gilt, sodaß bis zum Beweis 

des Gegenteils von ihrer Schuldlosigkeit auszugehen ist. 

Die routinemäßige ärztliche Untersuchung einer Person unmittelbar 

nach ihrer Festnahme ist erst nach übersteilung zu einer Sicher­

heitsbehörde möglich. Darüber hinaus ist über Verlangen des Fest-. 

genommenen sowie dann, wenn 

Verlauf einer Amtshandlung 

er Verletzungen aufweist, die im 

entstanden sein könnten, umgehend 

eine ärztliche Untersuchung vorzunehmen. Das seit Anfang Septem­

ber 1990 eingeführte "Informationsblatt für festgenommene Erwach­

sene", dessen Aushändigung angeordnet wurde, sieht für die Festge­

nommenen die Möglichkeit vor, ein Gespräch mit einem Arzt zu 

verlangen. 

Der permanente Weiterbildungsprozeß aller Mitarbeiter wird durch 

die Einrichtung entsprechender Bildungsstätten und Bildungsangebo­

te sichergestellt. Der Sicherheitsverwaltung werden jene per­

sonellen und technischen Ressourcen zur Verfügung gestellt wer­

den, die zur Erfüllung ihres sicherheitspolitischen Auftrages im 

Rahmen menschenwürdiger Arbeitsbedingungen erforderlich sind. 

Diese Bestrebungen werden im Budget 1991 entsprechenden Ausdruck 

finden. 

Zur Frage einer externen Kontrolle strafrechtlich nicht relevan-' 

ter Beschwerdevorbr{ngen verweise ich darauf, daß die dem Natio­

nalrat zugegangene, aber nicht mehr behandelte Regierungsvorlage 

eines Sicherheitspolizeigesetzes (1316 der Big. zu den Sten.Prot. 

des NR XVII.GP), eine solche Kontrolle vorsah: Bürger, die sich 

von einem Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes pflichtwid­

rig behandelt fühlen und mit der von der Dienstbehörde auf Grund 

einer Aufsichtsbeschwerde getroffenen Feststellung nicht zufrie­

den sind, sollten die unabhängigen Verwaltungssenate anrufen 

können. An dieser Vorstellung einer externen Beschwerdekontrolle 

werde ich festhalten. 
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Noch in der XVII.GP wurde eine Änderung des § 102 Abs 1 BDG 1979 

(BGBI.Nr. 447/1990) dahingehend vorgenommen, daß die Disziplinar­

strafe der Entlassung vor der Disziplinaroberkommission mit Stim­

menmehrheit verhängt werden kann. Der weisungsgebundene 

Disziplinaranwalt ist somit in Fällen, in denen eine gebotene 

Entlassung von der Disziplinarkommission nicht ausgesprochen 

wurde, in der Lage, eine Entscheidung der BerufungsbehHrde herbei­

zuführen. 

Insgesamt ist somit ein ausgewogenes Paket an Maßnahmen verwirk­

licht worden, das einerseits der Sicherheitsexekutive die Erfül­

lung ihrer Aufgaben ermHglicht und andererseits den Bürger vor 

ungerechtfertigter Polizeigewalt Schutz gewährt. 

Im einzelnen fUhre ich zur vorliegenden Anfrage aus: 

Es ist mir unmHglich, zu dem behaupteten übergriff Stellung zu 

nehmen, weil der diesbezügliche Sachverhalt nicht eruiert werden 

konnte. Dies liegt darin begründet, daß einerseits in Bezug auf 

den angeblichen Vorfall weder eine in meinem Ressortbereich einge­

brachte Beschwerde noch eine Verletzungsanzeige vorliegt und 

andererseits die in der gegenständlichen Anfrage enthaltenen 

ungenauen Angaben keine ziel führenden Hinweise auf die in Be­

schwerde gezogene Amtshandlung bieten. 

Im Hinblick auf die Beantwortung der Frage 1. entfallen weitere 

Ausführungen. 
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